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Baugrundstücks südlich der Kriegersiedlung ähnlich vorgehen, um eine zukunftsweisende 
Planung zu verwirklichen. 
Das ehemalige Böswirth-Grundstück befindet sich mit einer Größe von knapp 2 ha südlich 
der Kriegersiedlung und wurde vor wenigen Jahren von der Stadt erworben. Diese möchte 
die Fläche mit Hilfe eines Bebauungsplanes überplanen und als Wohngebiet entwickeln. Da 
das Baugebiet in exponierter Lage im Süden von Ebersberg als künftigen Ortsrand städte-
bauliche Bedeutung hat, erläuterte Herr Kellerer mehrer Möglichkeiten, um qualitativ 
hochwertige Entwürfe für einen Bebauungsplan zu erhalten. Durchgeführt werden kann 
hierbei ein: 

- Plangutachten ohne externer Jury, 
- Plangutachten mit externer Jury sowie 
- Ein geregelter städtebaulicher Wettbewerb. 

 
Ein Plangutachten ist ein Verfahren, bei dem mehrere Städteplaner bzw. Architekten 
angeschrieben werden mit der Bitte, einen Entwurf abzugeben. Die Stadt als Auftraggeber 
kann zuvor Vorgaben, die die Planung zu beachten hat, definieren. Die Auswahl der 
Architekten ist frei und erfolgt durch die Stadt. Die gesamte Verfahrensdauer beträgt ca. 10 
Wochen, wobei 3 Wochen zur Vorbereitung des Verfahrens dienen, 5 Wochen den Planern 
für die Bearbeitung eingeräumt werden und weitere 2 Wochen das Beratungsbüro die 
Entwürfe vorprüft. Anschließend werden die Entwürfe durch die Planer den Mitgliedern des 
Technischen Ausschusses in nicht öffentlicher Sitzung vorgestellt und erläutert. Als 
Vergütung der Leistungen der Planer werden bei 2 ha Planungsgebiet 2.400 Euro je Beitrag 
gemäß der HOAI fällig. 
Bei einer Durchführung eines Plangutachtens mit externer Jury schließt sich nach der 
2-wöchigen Vorprüfung durch das Beratungsbüro die Jurysitzung an. Diese bewertet die 
einzelnen Entwürfe und gibt Empfehlungen an die Mitglieder des Technischen Ausschusses. 
Als Jurymitglieder kommen unabhängige Städte- und Grünplaner ebenso wie einzelne 
Mitglieder der Fraktionen in Betracht. Bei der Durchführung eines Planungsgutachtens ohne 
externe Jury können ebenso unabhängige Berater hinzugezogen werden. 
Ein geregelter städtebaulicher Wettbewerb ist insgesamt formaler und kostenaufwendiger in 
der Durchführung. So muss der Wettbewerb in der Presse angekündigt werden und die 
Auswahl der Architekten nach festen Kriterien erfolgen. Daher nimmt die Vorbereitung etwas 
mehr Zeit in Anspruch. Nach der Vorprüfung durch das Beratungsbüro schließt sich eine 
Preisrichtersitzung an. Die Architekten sind gemäß einer Empfehlung der Bayerischen 
Architektenkammer insgesamt mit 10.900 Euro zu vergüten. 
 
Aus der Mitte des Technischen Ausschusses wurde angefragt ob auch der Ausschuss 
Vorgaben für das Plangutachten machen kann und ob hier auch energetische 
Gesichtspunkte eine Rolle spielen können? Herr Kellerer erklärte, dass der Ausschuss 
Vorgaben jeglicher Art machen könne. So seien auch in ökologischer Hinsicht Vorgaben 
vorstellbar. 
Ein Ausschussmitglied würde die Einsetzung einer Jury begrüßen, da diese Vorgehensweise 
die Qualität der Entwürfe steigern könnte. Andere Ausschussmitglieder würden hingegen ein 
weniger formelles Verfahren bevorzugen. 
 
Die Ausschussmitglieder sprachen sich im Ergebnis gegen die Durchführung eines 
geregelten Wettbewerbs aus. Stattdessen soll ein Plangutachten mit einer kleinen Jury mit 
externen Beratern durchgeführt werden. Dies können unabhängige Architekten, Städte- oder 
Grünplaner sein. Das Beratungsbüro Kellerer wurde beauftragt, mit diesen Vorgaben ein 
Plangutachten vorzubereiten und dem Technischen Ausschuss mögliche externe Berater 
sowie für die Erarbeitung des Entwurfs in Betracht kommende Planer zu benennen. 
 
 










